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(54) FALTRAHMEN FÜR EINEN ROLLSTUHL

(57) Ein Faltrahmen 2 für einen Rollstuhl weist zwei
seitliche Rahmenteile 4, 6 auf, die über eine Faltanord-
nung 8 aufeinander- bzw. auseinanderfaltbar miteinan-
der verbunden sind, wobei die Faltanordnung 8 zwei in
Fahrtrichtung des Rollstuhls zueinander beabstandete
Kreuzstreben 10, 12 aufweist. Erfindungsgemäß weist
jedes der Rahmenteile 4, 6 für wenigstens eine der
Kreuzstreben 10, 12 eine Mehrzahl von Befestigungs-
punkten auf, derart, dass der Abstand der Kreuzstreben
10, 12 in Fahrtrichtung des Rollstuhls zueinander ein-
stellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Faltrahmen der im
Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Art für einen
Rollstuhl.
[0002] Faltrahmen der betreffenden Art sind allgemein
bekannt, beispielsweise durch DE 102 48 624 A1, EP 0
911 012 B1 und DE 10 2007 048 339 A1r
[0003] Durch EP 3 556 336 A1 ist ein Starrrahmen-
Rollstuhl bekannt, der entsprechend einem Offen-Rah-
men-Konzept aufgebaut ist.
[0004] Ein Faltrahmen mit den Merkmalen des Ober-
begriffs des Anspruchs 1 ist durch die Firmendruckschrift
"Innovation 2020/2021" der Meyra GmbH, Meyra-Ring
2,3 32689 Kalletal-Kalldorf, www.meyra.de, Druckdatum
09/20, bekannt und weist zwei seitliche Rahmenteile auf,
die über eine Faltanordnung aufeinander- bzw. ausein-
anderfaltbar miteinander verbunden sind. Die Faltanord-
nung weist zwei in Fahrtrichtung des Rollstuhls zueinan-
der beabstandete Kreuzstreben auf.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Rollstuhl der im Oberbegriff des Anspruchs 1 ange-
gebenen Art zu verbessern.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1
angegebene Erfindung gelöst.
[0007] Die Erfindung sieht vor, dass jedes der Rah-
menteile für wenigstens eine der Kreuzstreben eine
Mehrzahl von Befestigungspunkten aufweist, derart,
dass der Abstand der Kreuzstreben zueinander einstell-
bar ist.
[0008] Erfindungsgemäß ist der Abstand der Kreuz-
streben zueinander einstellbar, sodass durch Verstel-
lung des Abstands die Fahreigenschaften des Rollstuhls
innerhalb weiter Grenzen beeinflussbar sind.
[0009] Dabei ist es erfindungsgemäß ausreichend,
wenn eine der Kreuzstreben ortsfest an den Rahmentei-
len angeordnet und ausschließlich die Position der an-
deren Kreuzstrebe veränderbar ist. Es ist erfindungsge-
mäß jedoch auch möglich, für jede der Kreuzstreben eine
Mehrzahl von Befestigungspunkten an den Rahmentei-
len vorzusehen, sodass die Position beider Kreuzstreben
relativ zu den Rahmenteilen in Fahrtrichtung des Roll-
stuhls veränderbar ist.
[0010] Vorteilhafte und zweckmäßige Weiterbildun-
gen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen
angegeben.
[0011] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die beigefügte schematisierte Zeichnung an-
hand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert. Dabei
bilden alle beschriebenen, in der Zeichnung dargestell-
ten und in den Patentansprüchen beanspruchten Merk-
male für sich genommen sowie in beliebiger technisch
sinnvoller Kombination miteinander den Gegenstand der
Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in
den Patentansprüchen und deren Rückbezügen sowie
unabhängig von ihrer konkreten Beschreibung bzw. Dar-
stellung in der Zeichnung. Zum Gegenstand und Offen-
barungsgehalt der vorliegenden Anmeldung gehören

auch Unterkombinationen der Patentansprüche, bei de-
nen wenigstens ein Merkmal eines Patentanspruchs
weggelassen oder durch ein anderes Merkmal ersetzt ist.
[0012] Es zeigt:

Fig. 1 eine Perspektivansicht eines Ausführungsbei-
spiels eines erfindungsgemäßen Faltrahmens
für einen Rollstuhl, wobei im Montagezustand
des Rollstuhls dessen einen Sitz tragende Sitz-
rohre weggelassen sind und der Rahmen im
entfalteten Zustand gezeigt ist,

Fig. 2 in gleicher Darstellung wie Fig. 1 das Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 1, wobei die Sitzrohre
gezeigt sind,

Fig. 3 in gleicher Darstellung wie Fig. 2 das Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 1 bzw. Fig. 2 im zu-
sammengefalteten Zustand des Rahmens,

Fig. 4 eine Ansicht von unten auf den Rahmen gemäß
Fig. 1,

Fig. 5 in gleicher Darstellung wie Fig. 4 den Rahmen
gemäß Fig. 4, wobei die Kreuzstreben wegge-
lassen sind, und

Fig. 6 eine Seitenansicht des Rahmens gemäß Fig. 5.

[0013] Zur Erläuterung eines Ausführungsbeispiels ei-
nes erfindungsgemäßen Faltrahmens für einen Rollstuhl
wird nachfolgend auf Fig. 1 bis Fig. 6 Bezug genommen.
[0014] Fig. 1 zeigt in einer Perspektivansicht ein Aus-
führungsbeispiel eines Faltrahmens 2 für einen Rollstuhl,
der nachfolgend auch kurz als Rahmen bezeichnet wird.
Der Rahmen 2 weist zwei seitliche Rahmenteile 4, 6 auf,
die über eine Faltanordnung 8 aufeinander- bzw. ausei-
nanderfaltbar miteinander verbunden sind.
[0015] Die Faltanordnung 8 weist zwei in Fahrtrichtung
des Rollstuhls zueinander beabstandete Kreuzstreben
10, 12 auf.
[0016] Nachfolgend wird ausschließlich die Kreuzstre-
be 10 näher erläutert. Die Kreuzstrebe 12 ist entspre-
chend aufgebaut und wird daher nicht näher erläutert.
[0017] Die Kreuzstrebe 10 weist zwei Einzelstreben
14, 16 auf, die kreuzend angeordnet und an einer in der
Längsmittelebene des Rahmens 2 liegenden, in Fahrt-
richtung des Rollstuhls weisenden Gelenkachse 18 ge-
lenkig miteinander verbunden sind. Die einen Enden der
Einzelstreben 14, 16 sind gelenkig mit den Rahmenteilen
4, 6 verbunden, während ihre anderen Enden Sitzrohre
20, 22 (vgl. Fig. 2) tragen, die im Montagezustand des
Rollstuhls dessen Sitzfläche tragen.
[0018] Die Enden der Einzelstrebe 14 sind über Hal-
teteile 24, 26 mit den Rahmenteilen 4, 6 verbunden. Die
entsprechende Verbindung wird weiter unten näher er-
läutert.
[0019] Laschen 28, 30, die an ihrem einem Ende ent-
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fernt zu der Gelenkachse 18 jeweils mit der zugeordne-
ten Einzelstrebe 16 bzw. 14 und an ihrem anderen Ende
jeweils mit einem zugeordneten Halteteil 24 bzw. 26 ver-
bunden sind, bilden eine Hilfsschere, die die Kinematik
der Faltbewegung des Rahmens 2 definiert. Aufbau und
Funktion einer entsprechenden Hilfsschere sind dem
Fachmann allgemein bekannt.
[0020] Der Kreuzstrebe 12 zugeordnete Halteteile sind
mit den Bezugszeichen 25, 27 bezeichnet.
[0021] Der Rahmen 2 ist als offener Rahmen ausge-
bildet, indem das seitliche Rahmenteil 4 querstrebenfrei
durch ein Rahmenrohr 32 gebildet ist, das ein gerade
verlaufendes erstes Rohrteil 34, das im Montagezustand
des Rollstuhls unterhalb des Sitzes angeordnet ist, und
ein abgewinkelte oder abgebogenes zweites Rohrteil 36
aufweist, das im Montagezustand des Rollstuhls ein vor-
deres Lenkrad des Rollstuhls (nicht dargestellt) trägt.
Das seitliche Rahmenteil 6 ist entsprechend aufgebaut,
wie aus der Zeichnung ersichtlich ist.
[0022] Fig. 3 zeigt den Rahmen 2 im gefalteten Zu-
stand.
[0023] Erfindungsgemäß weist jedes der Rahmenteile
4, 6 für wenigstens eine der Kreuzstreben 10, 12 eine
Mehrzahl von Befestigungspunkten auf, derart, dass der
Abstand der Kreuzstreben 10, 12 in Fahrtrichtung des
Rollstuhls zueinander einstellbar ist.
[0024] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
sind beide Kreuzstreben 12, 14 in ihrer Position verän-
derbar.
[0025] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
sind die Befestigungspunkte für die Kreuzstrebe 10, 12
durch eine Mehrzahl von in Fahrtrichtung des Rollstuhls
zueinander beabstandeten Gewindebohrungen gebil-
det, wobei die Rahmenteile 4, 6 an ihrer Unterseite je-
weils eine in Längsrichtung des Rahmenteils 4 bzw. 6
und damit in Fahrtrichtung des Rollstuhls verlaufende
Reihe von Gewindebohrungen 38 bzw. 40 tragen, wie
aus Fig. 4 und insbesondere aus Fig. 5 ersichtlich ist.
[0026] Wie insbesondere aus Fig. 5 ersichtlich ist, ist
die Kreuzstrebe 10 über ihre Halteteile 24, 26 mit den
seitlichen Rahmenteilen 4, 6 schraubverbindbar. Ent-
sprechendes gilt für die Kreuzstrebe 12 und ihre Halte-
teile 25, 27, die die Hinterräder des Rollstuhls tragen.
[0027] Durch Veränderung der Position der Kreuzstre-
be 12 ist damit der geometrische Ort der Hinterräder ver-
änderbar.
[0028] Durch Verstellung des Abstandes der Kreuz-
streben 10, 12 relativ zueinander in Fahrtrichtung des
Rollstuhls ist das Fahrverhalten des Rollstuhls innerhalb
weiter Grenzen und entsprechend den Wünschen des
Benutzers auf einfache und unkomplizierte Weise beein-
flussbar. Beispielsweise und insbesondere kann bei ei-
nem Aktivrollstuhl der Abstände Kreuzstreben 10, 12 zu-
einander möglichst groß eingestellt werden, um Spurfeh-
ler zu minimieren.
[0029] Der erfindungsgemäße Faltrahmen weist trotz
seiner Ausgestaltung als offener Rahmen eine hohe in-
härente Stabilität auf, sodass beispielsweise auf eine

durchgehende Fußstütze (Fußbrett) verzichtet werden
kann, die bei bekannten Faltrahmen aus Stabilitätsgrün-
den häufig erforderlich ist.
[0030] Mittels der Schraubverbindung zwischen den
Rahmenteilen 4, 6 und den Halteteilen 24, 26 bzw. 25,
27 der Kreuzstrebe 10, 12 ist die Position der Kreuzstrebe
10, 12 relativ zueinander auf einfache und schnelle Wei-
se einstellbar.
[0031] Anstelle einer Schraubverbindung sind auch
andere Verbindungen zwischen den Rahmenteilen 4, 6
und den Halteteilen 24, 26 bzw. 25, 27 möglich. Während
bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel die Position
der Kreuzstreben 10, 12 zueinander entsprechend dem
Abstand der Gewindebohrungen in Stufen verstellbar ist,
kann die Verbindung erfindungsgemäß jedoch auch so
ausgestaltet werden, dass eine stufenlose Einstellung
des Abstandes möglich ist.

Patentansprüche

1. Faltrahmen (2) für einen Rollstuhl,

mit zwei seitlichen Rahmenteilen (4, 6), die über
eine Faltanordnung (8) aufeinander- und. aus-
einanderfaltbar miteinander verbunden sind,
wobei die Faltanordnung (8) zwei in Fahrtrich-
tung des Rollstuhls zueinander beabstandete
Kreuzstreben (10, 12) aufweist, die jeweils zwei
Einzelstreben (14, 16) aufweisen, die kreuzend
angeordnet und an einer in der Längsmittelebe-
ne des Faltrahmens (2) liegenden, in Fahrtrich-
tung des Rollstuhls weisenden Gelenkachse
(18) gelenkig miteinander verbunden sind
dadurch gekennzeichnet,
dass jedes der Rahmenteile (4, 6) für wenigs-
tens eine der Kreuzstreben (10, 12) eine Mehr-
zahl von Befestigungspunkten aufweist, derart,
dass der Abstand der Kreuzstreben (10, 12) in
Fahrtrichtung des Rollstuhls zueinander ein-
stellbar ist.

2. Faltrahmen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Befestigungspunkte durch eine
Mehrzahl von in Fahrtrichtung des Rollstuhls zuein-
ander beabstandeten, insbesondere als Gewinde-
bohrungen (38 bzw. 40) ausgebildeten Befesti-
gungslöchern gebildet sind.

3. Faltrahmen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede Kreuzstrebe (10 bzw. 12)
jeweils über Halteteile (24, 26 bzw. 25, 27) mit den
seitlichen Rahmenteilen (4, 6) verbunden ist, wobei
die Halteteile (24, 26 bzw. 25, 27) mit dem zugeord-
neten Rahmenteil (4 bzw. 6) vorzugsweise schraub-
verbunden sind.

4. Faltrahmen nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes
seitliche Rahmenteil (4, 6) querstrebenfrei durch ein
Rahmenrohr (32) gebildet ist, das ein gerade verlau-
fendes erstes Rohrteil (34), das im Montagezustand
des Rollstuhls unterhalb des Sitzes angeordnet ist,
und ein abgewinkeltes oder abgebogenes zweites
Rohrteil (36) aufweist, das im Montagezustand des
Rollstuhls ein vorderes Lenkrad des Rollstuhls trägt.

5. Faltbarer Rollstuhl, mit einem Faltrahmen nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche.

5 6 
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